
4. Ist Art. 49 EG dahingehend auszulegen, dass dieser einer
nationalen Regelung entgegensteht, die das Veranstalten und
das Vermitteln öffentlicher Glücksspiele im Internet unters-
agt, wenn insbesondere gleichzeitig — wenngleich auch nur
für eine Übergangsfrist von einem Jahr — die Veranstaltung
und Vermittlung im Internet unter Einhaltung von Jugend-
und Spielerschutzbestimmungen ermöglicht wird, um zum
Zweck eines Verhältnismäßigkeitsausgleichs namentlich
zweier gewerblicher Spielvermittler, die bislang ausschließlich
im Internet tätig sind, eine Umstellung auf die nach dem
Staatsvertrag zugelassenen Vertriebswege zu ermöglichen?

Klage, eingereicht am 11. Februar 2008 — Kommission der
Europäischen Gemeinschaften/Königreich Belgien

(Rechtssache C-47/08)

(2008/C 128/30)

Verfahrenssprache: Französisch

Parteien

Klägerin: Kommission der Europäischen Gemeinschaften (Pro-
zessbevollmächtigte: J.-P. Keppenne und H. Støvlbæk)

Beklagter: Königreich Belgien

Anträge

Die Klägerin beantragt,

— festzustellen, dass das Königreich Belgien dadurch gegen
seine Verpflichtungen aus dem EG-Vertrag, insbesondere den
Art. 43 EG und 45 EG, und der Richtlinie 89/48/EWG über
eine allgemeine Regelung zur Anerkennung der Hochschul-
diplome, die eine mindestens dreijährige Berufsausbildung
abschließen (1), verstoßen hat, dass es ein Staatsangehörig-
keitserfordernis für den Zugang zum Beruf des Notars aufge-
stellt und die Richtlinie 89/48 für die Tätigkeit des Notars
nicht umgesetzt hat;

— dem Königreich Belgien die Kosten aufzuerlegen.

Klagegründe und wesentliche Argumente

Mit ihrer Klage wirft die Kommission dem Beklagten erstens vor,
durch die Aufstellung eines Staatsangehörigkeitserfordernisses
für den Zugang zum Beruf des Notars und dessen Ausübung die
in Art. 43 EG vorgesehene Niederlassungsfreiheit unverhältnis-
mäßig zu beeinträchtigen. Art. 45 EG befreie zwar die Tätigkei-
ten, die unmittelbar und spezifisch mit der Ausübung öffent-
licher Gewalt verbunden seien, von der Anwendung des Kapitels
über das Niederlassungsrecht. Die den Notaren nach belgischem

Recht übertragenen Aufgaben stellten jedoch zu einem so gerin-
gen Grad eine Teilnahme an der Ausübung öffentlicher Gewalt
dar, dass sie nicht in den Anwendungsbereich dieses Artikels fal-
len und eine solche Beschränkung der Niederlassungsfreiheit
rechtfertigen könnten. Denn diese Aufgaben verliehen den Nota-
ren keine Zwangsbefugnisse, und der nationale Gesetzgeber
könne weniger einschränkende Maßnahmen als ein Staatsange-
hörigkeitserfordernis treffen, wie z. B. die Unterwerfung der
Betreffenden unter strenge Berufszugangsvoraussetzungen,
besondere Berufspflichten und/oder eine besondere Kontrolle.

Mit ihrer zweiten Rüge wirft die Kommission dem Beklagten
außerdem vor, dadurch gegen seine Verpflichtungen verstoßen
zu haben, dass er die Richtlinie 89/48 für die Tätigkeit des
Notars nicht umgesetzt habe. Denn die Richtlinie sei, da es sich
um einen reglementierten Beruf handele, auf diesen Beruf voll-
ständig anwendbar, und das erforderliche hohe Befähigungsni-
veau der Notare könne leicht durch eine Eignungsprüfung oder
einen Anpassungslehrgang garantiert werden.

(1) Richtlinie 89/48/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 über eine
allgemeine Regelung zur Anerkennung der Hochschuldiplome, die
eine mindestens dreijährige Berufsausbildung abschließen (ABl. L 19,
S. 16).

Klage, eingereicht am 12. Februar 2008 — Kommission der
Europäischen Gemeinschaften/Französische Republik

(Rechtssache C-50/08)

(2008/C 128/31)

Verfahrenssprache: Französisch

Parteien

Klägerin: Kommission der Europäischen Gemeinschaften (Pro-
zessbevollmächtigte: J.-P. Keppenne und H. Støvlbæk)

Beklagte: Französische Republik

Anträge

Die Klägerin beantragt,

— festzustellen, dass die Französische Republik dadurch gegen
ihre Verpflichtungen aus dem EG-Vertrag, insbesondere den
Art. 43 EG und 45 EG, verstoßen hat, dass sie ein Staatsan-
gehörigkeitserfordernis für den Zugang zum Beruf des
Notars aufgestellt hat;

— der Französischen Republik die Kosten aufzuerlegen.
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Klagegründe und wesentliche Argumente

Mit ihrer Klage wirft die Kommission der Beklagten vor, durch
die Aufstellung eines Staatsangehörigkeitserfordernisses für den
Zugang zum Beruf des Notars und dessen Ausübung die in
Art. 43 EG vorgesehene Niederlassungsfreiheit unverhältnismä-
ßig zu beeinträchtigen. Art. 45 EG befreie zwar die Tätigkeiten,
die unmittelbar und spezifisch mit der Ausübung öffentlicher
Gewalt verbunden seien, von der Anwendung des Kapitels über
das Niederlassungsrecht. Die den Notaren nach französischem
Recht übertragenen Aufgaben stellten jedoch zu einem so gerin-
gen Grad eine Teilnahme an der Ausübung öffentlicher Gewalt
dar, dass sie nicht in den Anwendungsbereich dieses Artikels fal-
len und eine solche Beschränkung der Niederlassungsfreiheit
rechtfertigen könnten.

Zum einen verliehen diese Aufgaben den Notaren keine wirkli-
chen Zwangsbefugnisse, und die Funktionen und der Rechtssta-
tus des Richters und des Notars seien sehr unterschiedlich.

Zum anderen könne der nationale Gesetzgeber weniger ein-
schränkende Maßnahmen als ein Staatsangehörigkeitserfordernis
treffen, wie z. B. die Unterwerfung der Betreffenden unter
strenge Berufszugangsvoraussetzungen, besondere Berufspflich-
ten und/oder eine besondere Kontrolle.

Klage, eingereicht am 12. Februar 2008 — Kommission der
Europäischen Gemeinschaften/Großherzogtum Luxemburg

(Rechtssache C-51/08)

(2008/C 128/32)

Verfahrenssprache: Französisch

Parteien

Klägerin: Kommission der Europäischen Gemeinschaften (Pro-
zessbevollmächtigte: J.-P. Keppenne und H. Støvlbæk)

Beklagter: Großherzogtum Luxemburg

Anträge

Die Klägerin beantragt,

— festzustellen, dass das Großherzogtum Luxemburg dadurch
gegen seine Verpflichtungen aus dem EG-Vertrag, insbeson-
dere den Art. 43 EG und 45 EG, und der Richtlinie
89/48/EWG über eine allgemeine Regelung zur Anerken-
nung der Hochschuldiplome, die eine mindestens dreijährige
Berufsausbildung abschließen (1), verstoßen hat, dass es ein
Staatsangehörigkeitserfordernis für den Zugang zum Beruf
des Notars aufgestellt und die Richtlinie 89/48 für die Tätig-
keit des Notars nicht umgesetzt hat;

— dem Großherzogtum Luxemburg die Kosten aufzuerlegen.

Klagegründe und wesentliche Argumente

Mit ihrer Klage wirft die Kommission dem Beklagten erstens vor,
durch die Aufstellung eines Staatsangehörigkeitserfordernisses
für den Zugang zum Beruf des Notars und dessen Ausübung die
in Art. 43 EG vorgesehene Niederlassungsfreiheit unverhältnis-
mäßig zu beeinträchtigen. Art. 45 EG befreie zwar die Tätigkei-
ten, die unmittelbar und spezifisch mit der Ausübung öffent-
licher Gewalt verbunden seien, von der Anwendung des Kapitels
über das Niederlassungsrecht. Die den Notaren nach luxembur-
gischem Recht übertragenen Aufgaben stellten jedoch zu einem
so geringen Grad eine Teilnahme an der Ausübung öffentlicher
Gewalt dar, dass sie nicht in den Anwendungsbereich dieses
Artikels fallen und eine solche Beschränkung der Niederlas-
sungsfreiheit rechtfertigen könnten. Denn diese Aufgaben verlie-
hen den Notaren keine Zwangsbefugnisse, und der nationale
Gesetzgeber könne weniger einschränkende Maßnahmen als ein
Staatsangehörigkeitserfordernis treffen, wie z. B. die Unterwer-
fung der Betreffenden unter strenge Berufszugangsvoraussetzun-
gen, besondere Berufspflichten und/oder eine besondere Kon-
trolle.

Mit ihrer zweiten Rüge wirft die Kommission dem Beklagten
außerdem vor, dadurch gegen seine Verpflichtungen verstoßen
zu haben, dass er die Richtlinie 89/48 für die Tätigkeit des
Notars nicht umgesetzt habe. Denn die Richtlinie sei, da es sich
um einen reglementierten Beruf handele, auf diesen Beruf voll-
ständig anwendbar, und das erforderliche hohe Befähigungsni-
veau der Notare könne leicht durch eine Eignungsprüfung oder
einen Anpassungslehrgang garantiert werden.

(1) Richtlinie 89/48/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 über eine
allgemeine Regelung zur Anerkennung der Hochschuldiplome, die
eine mindestens dreijährige Berufsausbildung abschließen (ABl. L 19,
S. 16).

Vorabentscheidungsersuchen des Unabhängigen Finanzse-
nats, Außenstelle Graz (Österreich), eingereicht am 15. Feb-
ruar 2008 — Dachsberger & Söhne GmbH gegen Zollamt

Salzburg, Erstattungen

(Rechtssache C-77/08)

(2008/C 128/33)

Verfahrenssprache: Deutsch

Vorlegendes Gericht

Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Graz
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